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Was auch noch zu bedenken ware ...

Zum Dialog iiber die Armee XXI

Nicht nur in der ASMZ ist die Diskussion iiber die kiinftige Ausgestal-
tung der Armee auf breiter Basis entbrannt. Laute Kritik am Konzept
Armee XXI und zahlreiche Alternativmodelle wurden und werden an-
und vorgebracht. Der Bundesrat hat inzwischen die politischen Leit-
linien als Vorgaben zur Erarbeitung von Armeeleitbild und Militirgesetz
verabschiedet. In Reflektion zur bisher gefiihrten Diskussion gilt es zu
bedenken, dass die Tauglichkeit neuer Armeemodelle an den hauptsich-
lichsten, aus den geltenden Grundlagen abgeleiteten Anforderungen zu
messen und diesbeziiglich auch mit den Alternativmodellen zu verglei-
chen ist. Das soll hier aus Sicht der Miliz versucht werden.

Daniel Heller

Zu den Grundlagen der neuen Armee
gehoren: die neue Sicherheitspolitik mit
der Definition der Armeeauftrige, die
Wehrverfassung, der Finanzrahmen sowie
die heutige Armee und ihr gesellschafts-
politisches Umfeld. Aus diesen Grundlagen
und Rahmenbedingungen lassen sich fol-
gende Hauptfragen zur Ausgestaltung
und Konzeption einer kiinftigen Armee
ableiten:
M Ist sie befihigt, das aktuelle Bedro-
hungsspektrum zu bewaltigen und
ihren Auftrag konsequent zu erfiillen?
B Welche Bestinde, welche Organi-
sationsstrukturen und welcher Aus-
riistungsstandard sind zur Auftragser-
fiilllung notig?
B Kann sie auch die Chancen des ak-
tuellen Umfeldes nutzen?
B Welche Wehrform ist mittelfristig
tragbar und geeignet?
B Welcher Ausriistungsstandard und
welche Betriebskosten sind finanz-
politisch tragbar?

Grundanforderungen und
Alternativmodelle im Vergleich
mit der Armee XXI

Die Beantwortung dieser Fragen ergibt
die verschiedenen Grundanforderun-
gen an eine neue Schweizer Armee beziig-
lich Struktur, Wehrform, Finanzen,
Fiithrung, Doktrin und Ausbildung.
Die Ableitung dieser Grundanforderungen
erlauben auch vergleichende Bewertungen
der neben dem offiziellen Modell Armee
XXI in die Diskussion geworfenen Alter-
nativmodelle.

B Grosse Flexibilitit bei kiinftigen
Anpassungen der Armee wird immer
wichtiger: Die Armee muss bedeutend
flexibler als bis anhin sein und entspre-
chend der Entwicklung des Bedrohungs-
spektrums an Veranderungen der sicher-
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heitspolitischen Lage angepasst werden
konnen. Modulare Organisations- und
Einsatzstrukturen dringen sich deshalb
auf. Dieses Kriterium beriicksichtigt
das Modell Armee XXI am iiberzeu-
gendsten.

B Fiir addquate Entscheide sind lage-
gerechte Reaktionszeiten notwendig:
Beim Eintreten einer Gefihrdung von
Land und Bevélkerung miissen die not-
wendigen politischen und militirischen
Entscheide innert kurzer Zeit gefillt wer-
den konnen. Dies bedingt eine Abstufung
der Einsatzbereitschaft. Diese Anfor-
derung lidsst sich am effizientesten
und am besten durch ein Modell in
der Art der Armee XXI erreichen.

M Die Schweiz muss sich internatio-
naler Sicherheitskooperation offnen,
ohne die Fihigkeit zur autonomen
Selbstbehauptung zu verlieren: Zur
Privention von und zur Reaktion auf
Ereignisse, welche die Sicherheit Europas
und der Schweiz gleicherweise gefihr-
den, macht internationale Kooperation
Sinn und ist darum anzustreben. Dieses
Kriterium beriicksichtigt ebenfalls
optimal nur das Modell Armee XXI.
M Bei Anpassungen ist mit Vorsicht
vorzugehen: Nicht nur (zumeist primir
finanzpolitisch motivierte) Reduktionen
sind anzustreben, sondern gleichermassen
die Maglichkeit einer erneuten Verschir-
fung der dusseren und inneren Sicherheits-
lage im Auge zu behalten. Diese An-
forderungen schliessen die iiber die
Finanzen halbierte UMVI-Armee, die
kleine Berufsarmee und das Null-
Armee-Modell der GSoA aus.

B Die Einsatzbereitschaft (Fiihrung,
Bereitstellung, Aufwuchsfahigkeit und
Ausriistung) der Armee muss jeder-
zeit gewihrleistet bleiben: Die Armee
als Ganzes muss auch in Zukunft in der
Lage sein:

— die situationsgerechte Fiithrung und
Einsatzbereitschaft jederzeit zu ge-
wahrleisten,

— die zeitgerechte Bereitstellung von Sti-

ben und Truppen mit der notwendigen
Ausriistung sicherzustellen,

— und die notwendigen Anpassungen von
Heer und Luftwaffe an die Gefahrenpoten-
ziale im Sinne der Reduktion oder der
Verstirkung mit einem Horizont von drei
Jahren durchzusetzen. Wiederum kann
dieser Anforderung das VBS-Modell
der Armee XXI am ehesten nach-
kommen.

B Ausreichende Finanzen sind sicher-
zustellen: Hohe Restrukturierungskos-
ten, Investitionen in neue Ausriistung und
in eine deutlich verbesserte Ausbildung
resp.  Ausbildungsinfrastruktur ~ werden
moglichen Einsparungen in der Zentral-
verwaltung, im Betrieb und in der Beschaf-
fung (infolge reduzierter Quantitit) ge-
geniiberstehen. Die Allokation der Mit-
tel muss diesem Umstand Rechnung
tragen — mit dem Modell Armee XXI
ist hier am ehesten ein sinnvoller und
tragbarer Weg vorgezeichnet.

B Die Milizvertraglichkeit der Gesell-
schaft erlaubt nach wie vor Wehr-
dienstpflicht und Milizarmee: Schwei-
zer Gesellschaft und Wirtschaft sind weni-
ger milizvertriglich als auch schon in der
Geschichte; anderseits ist eine Berufsarmee
in der Schweiz staatspolitisch nicht
wiinschbar und personell nicht rekrutier-
bar; Wehrpflichtverbinde, deren Soldaten
die Dienstpflicht an einem Stiick erfiillen,
sind zudem nicht verfassungskonform. Das
spricht nicht a priori gegen Weiterentwick-
lungen des Milizsystems — Stichworte:
Profianteil, Durchdiener und Zeitsoldaten.
Es spricht aber fiir einen relativ engen
Handlungsspielraum, was der Anteil
dieser Formen am Gesamtbestand
einer kiinftigen Armee ausmacht. Die
Fiihrung des Gros der Verbinde muss
wieder durch Milizangehéorige erfol-
gen. |
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Daniel Heller,

Dr. phil.,

Oberstlt i Gst,
Sprecher der SOG,
5000 Aarau.

.....................................



	Was auch noch zu Bedenken wäre ... : zum Dialog über die Armee XXI

